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2. 	 Datenschutzbeauftragte

	 An allen Gymnasien sollen im nächsten Schuljahr Datenschutzbeauftragte durch die 
Schulleitungen bestellt werden. Diese sind dann u.a. für die Einhaltung der Datenschutz-
bestimmungen zuständig und können datenschutzrechtliche Freigaben vornehmen. 
Die Übernahme dieser Aufgabe ist mit einer Anrechnungsstunde verbunden. Im KMS 
ist der Schulleitung „anheim gestellt“, das Thema mit dem Personalrat zu besprechen. 
Im Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit sollte dies aber mit dem örtlichen 
Personalrat besprochen werden. Ein Mitbestimmungstatbestand liegt nicht vor. Die Sys-
tembetreuerin oder der Systembetreuer soll diese Aufgabe nicht übernehmen! („Um In-
teressenskonflikte mit der Tätigkeit der Datenschutzbeauftragten zu vermeiden, sollten 
EDV-Verantwortliche nach Möglichkeit nicht zu Datenschutzbeauftragten bestellt wer-
den.“)

3.	 Erweiterte Schulleitung / Neuer Funktionenkatalog
	 Ob, wann, und in welcher Form ein neuer Funktionenkatalog kommt, ist nicht abzuse-

hen!!
	 Der bisherige Funktionenkatalog gilt weiterhin. Frei werdende Funktionen sollen weiter 

ausgeschrieben werden. Funktionsübertragungen erfolgen weiterhin nach dem beste-
henden Funktionenkatalog. (Siehe KMS vom September)

	 Die GEW wehrt sich in diesem Zusammenhang gegen alle Änderungen, die die vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit in den Kollegien gefährden könnte. 

	 Die Beurteilung, ein oft zur Disziplinierung und Einschüchterung genutztes Instrument, 
darf nicht weiter ausgebaut werden. Pädagogisches Arbeiten bedarf der gemeinsamen 
Entwicklung und Umsetzung von Konzepten, keiner Anweisungen. Vielmehr sollten in 
Zukunft Anlassbeurteilungen und andere Formen der Beurteilungen die Regel werden. 

	 Es war auch im Gespräch, weitreichende Änderungen in den Leitungsstrukturen an den 
Schulen in einem Schulinnovationsgesetz zu regeln. Dieses sollte ursprünglich schon 
2011 beraten werden. Bis jetzt liegt es noch nicht vor. Ob es noch in dieser Legislaturpe-
riode eingebracht wird, ist ungewiss.
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